
Anzeige einer Veranstaltung auf einer Verkehrsfläche 
(nichtöffentlich oder öffentlich) mit Auswirkungen auf angrenzende 
Kreis-, Staats- und Bundesstraßen 
 

(Erfordernis einer Anordnung nach § 45 StVO) 

Bürgerkontodaten 
Anrede 

 Herr   Frau   Divers 
 

 

Titel 
 

 

Vorname 
 

 

Nachname 
 

 

Adresse 
 

 

PLZ 
 

 

Ort 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Geburtsort 
 

 

Telefon 
 

 

E-Mail 
 

 

 
Organisationsbezogene Daten 
Anrede 

 Herr   Frau   Divers 
 

 

Titel 
 

 

Vorname 
 

 

Nachname 
 

 

Strasse 
 

 

Hausnummer 
 

 

Zusatz 
 

 

PLZ 
 

 

Ort 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Geburtsort 
 

 

Organisationsname 
 

 

Registerort 
 

 

Registernummer 
 

 

Rechtsform 
 

 

Telefon 
 

 

E-Mail 
 

 

  



Angaben zur Veranstaltung 
Art / Anlass der Veranstaltung 
 

 

Ort / Gemeinde 
 

 

Tag 
 

 

Zeitraum 
 

 

Start und Ziel 
 

 

voraussichtliche Zahl der Teilnehmer 
 

 

Anzahl Fahrzeuge 
 

 

Anzahl Pferdegespanne 
 

 

Anzahl Festwagen 
 

 

Anzahl Musikkapellen 
 

 

Sonstige 
 

 

 
Beabsichtigte und notwendige Einschränkungen auf die angrenzenden Straßen (z.B. Nutzung als Parkflächen, 
starke Fußgängerquerungen usw.): 
 

 

 
Bedarf es zur Verkehrssicherung des Einsatzes von Polizei oder Feuerwehr? 

 nein    ja 
 

 

Die maximale Wartezeit des fließenden Verkehrs bei Absperrmaßnahmen durch Polizei oder 
Feuerwehr sind  
 

 
Wenn Antragsteller Gemeinde/Stadt: 
Zustimmung / Vereinbarung des Straßenbaulastträgers (Gemeinde / Kreisstraßen-
verwaltung / Staatl. Bauamt) ist dem Antrag beizulegen. 
 
Bitte fügen Sie Nachweise hinzu: 

 Streckenskizze 

 Lageplan des Veranstaltungsortes 

 Absicherungsplan des Veranstaltungsortes 

 Vereinbarung mit Straßenbaulastträger - Kreisstraßenverwaltung 

 Vereinbarung mit Straßenbaulastträger - Staatl. Bauamt 
 

Datum 
 

 

Unterschrift 
 

 

 
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter http://www.landkreis-
passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/ 
397-771. 


